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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Jens Brandenburg (Rhein-Neckar), 
Katja Suding, Grigorios Aggelidis, weiterer Abgeordneter  
und der Fraktion der FDP 
– Drucksache 19/7682 – 

Kriterien zur Förderung bundesweiter Schüler- und Jugendwettbewerbe 

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

Die Bundesregierung und die Regierungen der Länder haben sich im Verwal-
tungsabkommen über das Zusammenwirken von Bund und Ländern gemäß Ar-
tikel 91b Absatz 2 des Grundgesetzes (Feststellung der Leistungsfähigkeit des 
Bildungswesens im internationalen Vergleich) vom 4. Juni 2007 darauf geei-
nigt, bei der Feststellung der Leistungsfähigkeit des Bildungswesens im inter-
nationalen Vergleich und bei diesbezüglichen Berichten und Empfehlungen zu-
sammenzuwirken mit dem Ziel, die Qualität des deutschen Bildungswesens zu 
stärken. Hierzu wurde unter § 2 Absatz 1 der Anlage des Verwaltungsabkom-
mens beschlossen, bundesweite Schüler- und Jugendwettbewerbe mit Blick auf 
die Feststellung der Leistungsfähigkeit des Bildungswesens im internationalen 
Vergleich zu fördern. Unter selbigem Absatz ist eine Auflistung bundesweiter 
Schüler- und Jugendwettbewerbe aufgeführt, die von Bund und Ländern ge-
meinsam gefördert werden. 

1. Auf Grundlage welcher Kriterien wurden die in § 2 Absatz 1 der Anlage auf-
geführten bundesweiten Schüler- und Jugendwettbewerbe ausgewählt? 

Die Anlage zum Verwaltungsabkommen über das Zusammenwirken von Bund 
und Ländern gemäß Artikel 91b Absatz 2 des Grundgesetzes wurde nach der 
durch das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 28. August 2006 be-
schlossenen Abschaffung der Gemeinschaftsaufgabe „Bildungsplanung“ als Re-
gelung für die damals laufenden Schüler- und Jugendwettbewerbe konzipiert. 

2. Wer hat wann über die Kriterien zur Aufnahme in die Auflistung entschie-
den? 

3. Wer hat über die Aufnahme der aktuell in der Auflistung vertretenen bun-
desweiten Schüler- und Jugendwettbewerbe entschieden? 

Die Fragen 2 und 3 werden im Zusammenhang beantwortet. 
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Die Aufnahme der in § 2 Absatz 1 der Anlage zum Verwaltungsabkommen auf-
geführten bundesweiten Schüler- und Jugendwettbewerbe ist Ergebnis eines Ei-
nigungsprozesses zwischen Bund und Ländern. Das Verwaltungsabkommen über 
das Zusammenwirken von Bund und Ländern gemäß Artikel 91b Absatz 2 des 
Grundgesetzes wurde von den Regierungschefinnen und -chefs des Bundes und 
der Länder beschlossen. Über die zusätzlich in die Auflistung aufgenommenen 
Wettbewerbe (vgl. Antwort zu Frage 4) hat die Steuerungsgruppe gemäß des Ver-
waltungsabkommens über das Zusammenwirken von Bund und Ländern gemäß 
Artikel 91b Absatz 2 des Grundgesetzes entschieden. 

4. Gab es bereits Anfragen von weiteren Schüler- und Jugendwettbewerben zur 
Aufnahme in die Auflistung, und wenn ja, 

a) von welchen Schüler- und Jugendwettbewerben kamen die Anfragen, und 

b) wie wurden die Anfragen wann entschieden, und warum? 

Auf die Liste der in § 2 Absatz 1 der Anlage zum Verwaltungsabkommen aufge-
führten bundesweiten Schüler- und Jugendwettbewerbe sind jeweils aufgrund ei-
nes Beschlusses der Steuerungsgruppe „Feststellung der Leistungsfähigkeit des 
Bildungswesens im internationalen Vergleich“ folgende Wettbewerbe aufgenom-
men worden: 

– Schülerwettbewerb zur politischen Bildung mit Beschluss vom 19. Februar 
2008, 

– Tanztreffen der Jugend mit Beschluss vom 21. Februar 2013, 

– Biennale Tanzausbildung mit Beschluss vom 21. Februar 2013, 

– Lyrix-Bundeswettbewerb für junge Lyrik mit Beschluss vom 21. Februar 
2013 und 

– Jugend debattiert mit Beschluss vom 5. April 2017. 

Darüber hinaus lagen der Steuerungsgruppe keine weiteren Anträge auf Auf-
nahme in die Liste nach § 2 Absatz 1 der Anlage zum Verwaltungsabkommen 
vor. 

5. Sind bei den zukünftigen wettbewerblichen Fördermaßnahmen fachliche 
Orientierungen bzw. Schwerpunkte (z. B. Sport, Kultur, MINT – Mathema-
tik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) vorgesehen?  

Gab es in der Vergangenheit diesbezügliche Schwerpunkte? 

Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD für die 19. Legislaturperi-
ode sieht sowohl den Ausbau der Schüler- und Leistungswettbewerbe als auch 
die Förderung der Wettbewerbe im MINT-Bereich im speziellen vor. Durch Maß-
nahmen wie den Ausbau der Förderformate bei den bundesweiten Informatik-
wettbewerben, die Unterstützung zur Gewinnung, Förderung und Qualifizierung 
ehrenamtlicher Wettbewerbsbetreuerinnen und -betreuer, insbesondere im 
MINT-Bereich, die Ausrichtung internationaler Wettbewerbsformate in Deutsch-
land (International Junior Science Olympiade) und den Start der Bundesförderung 
für den Wettbewerb „Jugend debattiert“ ab dem Schuljahr 2019/2020 wird diesen 
Zielen Rechnung getragen. Alle kulturellen Bundeswettbewerbe hatten und ha-
ben ihre jeweiligen thematischen Schwerpunkte wie Tanz, Theater oder Film. Der 
Wettbewerb „Demokratisch Handeln“ ist naturgemäß breiter angelegt, auch hier 
gab und gibt es keine thematischen Eingrenzungen. 
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6. Fehlen in der bisherigen Auflistung nach Ansicht der Bundesregierung Wett-
bewerbe in bestimmten Bereichen (z. B. Digitalisierung, neue Technolo-
gien)?  

Wenn ja, in welchen Bereichen, und plant die Bundesregierung eine entspre-
chende Erweiterung? 

Der dafür zuständigen Steuerungsgruppe über das Zusammenwirken von Bund 
und Ländern gemäß Artikel 91b Absatz 2 des Grundgesetzes liegen derzeit keine 
entsprechenden Anträge vor. 

7. Wie läuft das Auswahlverfahren zur Aufnahme in die Auflistung des § 2 Ab-
satz 1 der Anlage?  

a) Welche Unterlagen müssen von den Schüler- und Jugendwettbewerben 
wo eingereicht werden?  

b) Welche Fristen gibt es bei der Bewerbung zur Aufnahme in die Auflistung 
für die Schüler- und Jugendwettbewerbe? 

Bund und Länder beraten nach § 2 Absatz 2 der Anlage zum Verwaltungsabkom-
men über das Zusammenwirken von Bund und Ländern gemäß Artikel 91b Ab-
satz 2 des Grundgesetzes bei Bedarf über die Fortsetzung oder Ergänzung der in 
§ 2 Absatz 1 der Anlage genannten Wettbewerbe. Das Beratungsverfahren ist 
nicht formalisiert. 

8. Welche Art von Förderung erhalten die ausgewählten Schüler- und Jugend-
wettbewerbe (Art, Höhe und Dauer der Förderung)? 

9. Welcher Förderbetrag aus Bundesmitteln wurde in den vergangenen zehn 
Jahren jeweils an die ausgewählten Schüler- und Jugendwettbewerbe ausge-
zahlt (bitte nach Jahren und Wettbewerben auflisten)? 

Die Fragen 8 und 9 werden im Zusammenhang beantwortet. 

Eine Übersicht über die geförderten Wettbewerbe ist als Anlage beigefügt. 

10. Sind weitere Aufnahmen von Schüler- und Jugendwettbewerben in die Auf-
listung geplant (bitte erläutern und begründen)? 

Auf die Antwort zu Frage 6 wird verwiesen. 

11. Ist eine Überarbeitung der Kriterien geplant (bitte erläutern)? 

Die Vorgehensweise der Steuerungsgruppe hat sich bewährt; eine Überarbeitung 
ist nicht vorgesehen. 

12. Wurden in den vergangenen Jahren Schüler- und Jugendwettbewerbe aus der 
Auflistung gestrichen?  

Falls ja, welche Wettbewerbe wurden gestrichen, aus welchem Grund, und 
wann? 

In den vergangenen Jahren wurden keine Schüler- und Jugendwettbewerbe aus 
der Auflistung gestrichen. 
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13. Fördert die Bundesregierung über diese Liste hinaus weitere Schüler- und
Jugendwettbewerbe?

Falls ja, welche Wettbewerbe, in welcher Höhe, und auf welcher Grundlage?

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert den Wettbewerb 
INVENT a CHIP für Schülerinnen und Schüler im Jahr 2019 mit bis rd. 
311 000 Euro im Rahmenprogramm der Bundesregierung für Forschung und In-
novation 2016 bis 2020 „Mikroelektronik aus Deutschland – Innovationstreiber 
der Digitalisierung“. 

Im Rahmen der vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit (BMU) beauftragten Kampagne „Mein Klimaschutz“ (Laufzeit vom 
1. August 2017 bis 31. März 2020) findet 2018 und 2019 der „Energiesparmeis-
ter“-Wettbewerb statt. Der Wettbewerb richtet sich deutschlandweit an Schulen
und Schüler jeden Schultyps und zeichnet aus jedem Land ein Energiesparprojekt
aus. In einem Onlinevoting wird anschließend ein Bundessieger gekürt. Für Kon-
zeption, Durchführung und Bewertung (zweistufiges Verfahren mit Juryent-
scheid) der zwei bundesweiten Wettbewerbe steht anteilig ein Budget von rd.
264 000 Euro netto (Personal- und Sachkosten) bereit. Zusätzlich stellt das BMU
pro Wettbewerbsdurchgang Preisgelder in Höhe von rd. 44 000 Euro bereit.
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